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Aas Armenwesen in Oöeritatten.

Von III'. G. A. Schmii», I. Sekretär der freiwilligen und Einwohuerarmeupflege der Stadt Zürich.
(Fortsetzung.)

II. Die wirkliche Armenpraà in den oöeritalienischen Provinzen.
Der maßgebende innere Grund, warnm das Armenwesen Italiens einen Vergleich

mit dem unsrigen nicht anshält und warum es tatsächlich nicht so für die Armen sorgt,
wie wir dies hier zu wünschen gewohnt sind, liegt darin, daß es eine öffentliche Armen-

fürsorge in Italien überhaupt nicht gibt. Wenn auch in dem heute maßgebenden Crispischen

Gesetz vom 17. Juli 189(1 „sulls opsrs pis", das „kein Armcngesetz in unserem Sinne
ist", „von âomioilio <Zi soooorso" — Untcrstützungswohnfitz — die Rede ist, so ist dadurch
doch keineswegs dem Armen ein klares und sicheres, subjektives, öffentliches Recht auf
Unterstützung aus öffentlichen Mitteln eingeräumt. Es ist durchaus wichtig, zu betonen, wie
das für ein Armengesetz vikarisierende Gesetz lautet: „sulls opsrs pis", d. h. über die

milden Stiftungen.
Titel I des erwähnten Gesetzes lautet: Oslls istitumoni pubbliobs ài bsnskios»?».

Als „öffentlich" werden erklärt Wohltätigkeitseinrichtungen wie: Is opsrs pis sä ogui altro
outs morals obs abbin iu tntto oâ in parts psr tine:

a) âi prsstars assists»?» ai povsri, tanto in istato ài »anità tanto ài malattia;
b) ài prosnrarno I'situsaxious, l'istru?io»s, l'avviamsvto a gualobs professions,

arts o msstisrs, oà in gualsiasi altro moào morals sà seonomiso.
Belehrend ist hierzu die Tatsache, daß die berühmte und reiche (l 3 Millionen) Lona'sche

Stiftung, die Looista Ilmanitaria in Mailand, welche ein sozialpolitisches Institut ersten

Ranges ist, auch unter das italienische „Armengesetz", d. h. unter das Crispische Gesetz

sulls opsrs pis, fällt.
Wir hier vermögen in der Tatsache, daß eine Stiftung, die durch königliches Dekret

genehmigte humanitäre Zwecke verfolgt, noch keine Legitimation des Staates zu erblicke»,

solche zur istit»?io»s pnbblioa cii bsustlosu?» zu stempeln.
Also öffentliche Wohltätigkeit gibt es in Italien nur in formellem, nicht in materiellem

Sinne. Öffentliche Wohltätigkeit in Italien ist: vom Staat anerkannte und genehmigte

Privatwohltätigkeit, aber nicht staatliche und Gemcindewohltätigkeit.
Während wir hierzulande in jeder Gemeinde eine bürgerliche, gesetzliche, öffentliche

Armenpflege finden, und daneben fast in jeder größern Gemeinde eine freiwillige örtliche
Armenpflege, so ist in Italien die Sache so: in größern Orten, Städten, haben wir
eine oft gewaltige Zahl von solchen „Opsrs pis", aber nirgends eine öffentliche
Ortsarmenpflege. Dagegen ist dann das sowohl bei uns als in Italien übereinstimmend, daß

in den größer» Orten, in den Städten, viele Wohltätigkeitseinrichtungcn vorhanden sind,

in den kleinen und auf dem Lande aber nichts Derartiges.
Das erwähnte Crispische Gesetz, wozu unter dem 18. Juli 1994 eine Novelle

hinzugekommen, durch welche „un Oonsiglio supsriors o àslls Oomrnissioni provineiali <li

pubbliea assists»?» s bsnstlosn?» s pissso il blinistsro àsll' Intsrno u» ssrvi?io àllsps?ions
àslla bsnstlos»?a pubblioa" geschaffen wurde, hat also einen bestimmten Teil der

vorhandenen und möglichen Privatwohltätigkeitseinrichtungen zu öffentliche» gemacht und einen

andern Teil derselben sich selbst überlassen. Das Gesetz hat dann — auf diesem Wege

weitergehend, — die zu öffentlichen erhobenen milden Stiftungen sämtlich einer lokalen

Gemeindeverwaltungsinstanz zur Verwaltung unterstellt, also koüzentriert. Diese Instanz ist
die OongrsAg?ione âi oarità, die Wohltätigkcitskonzentration, die man — uneigentlich —
als „Armenamt" auffassen kann.

Nach dem Gesetze sulls «zpsrs pis muß in jeder politischen Gemeinde, sei sie sehr
groß oder sehr klein, cine Oo»ArsAa?io»s âi oarità bestehen. Tatsächlich ist dies denn
auch der Fall. Allein damit ist in den kleinen Orten den Bedürftigen nicht geholfen.
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Demi während in Städten wie Mailand, Turin ?c. Zehn- und Hundcrttausende jährlich
zur Verfügung der Oongrsgamoni stehen, haben sie in kleineren Landgemeinden noch nicht
einmal 100 Fn jährlich auszugeben. Daß da der Staat den Kleinen nachhelfe und
ausgleiche, wäre richtig und nötig, ist aber nicht der Fall. Folgerichtig strömt ab dem Lande
alles den großen Städten zu, was nicht überhaupt direkt außer Landes geht. On pout
dirs gu'sn gonsral Iss immigrants sont poussés à Milan pur ls dssir d'amôliorsr lour
proprs position, souvsnt pur ls bssoin st guslgus lois mémo pur lu misèrs absolus;
beuuooup sspsrent trouvsr uns oooupution dans ostts grands vills riobo ds toutss
sortss ds sommsress et d'industries, guslguss-uns eomptsnt s'^ rsoommandsr, à poino
arrives, à la obaritê privés st publigus. Du 1807 uns tribu sntièrs, 80 kamills» environ,
provsnant ds Oasorts, n'êtait-slls pas arrives jusqu'à Milan, voyageant coining dos

bobomisns, dans ls ksrms propos ds s'^ adonnsr à la insndioits Milan on 1906). Wir
wollen hier gleich zur Illustration der Anziehungskraft einer Stadt wie Mailand beifügen,
daß im Jahre 1905 17,500 Personen nach Mailand einwanderten Durchschnittlich stammen

von den Einwanderern der Stadt Mailand 402choo aus der Provinz Mailand, 585choo

aus den andern Provinzen und 13choo — eine verschwindende Frequenz! — aus dem

Ausland. In der Stadt Mailand arbeiten — aber leider ganz zusammenhanglos! —
242 „opsrs pis", die im Besitze der staatlich anerkannten juristischen Persönlichkeit sind,

mit einem Totalvermögeu von 163 Millionen und 8 Millionen Rente. 6 Millionen werden

für Wohltätigkeit ausgegeben, d. h. 12 Fr. jährlich auf den Kopf der Bevölkerung von
Mailand (525,000). Dazu kommen 60 weitere Wohltätigkeitsanstalten, die noch nicht

staatlich anerkannt sind, und 1 Million jährlich verteilen. Die Gemeinde subventionierte
1905 verschiedene Wohltätigkeitsaustalten mit 2,3 Millionen. Der Proviuzialrat votierte

1905 rund 2 Millionen für die Wohltätigkejt der Provinz, was der Stadt Mailand, da

sie den dritten Teil der Bevölkerung der Provinz Mailand enthält, entsprechend zugute kommt.

Von der Sparkasse — Oassa di kisparmio — in Mailand erhält die Stadt rund
2^/2 Millionen. Also jährlich werden rund 15 Millionen für Wohltätigkeit in Mailand
ausgegeben, d. h. rund 30 Fr. per Kopf oder rund 209 Fr. auf die einzelne „Arbeiterfamilie".

Die Schöpfung der OongrsgaMons di sarità, welche psr rsgola generals, s I'ain-
ministrations di tutts Is istitrmioni pubbliobs di bsnollosnta, oder die repräsentiert die

Oarità lsgals in Italien im Gegensatze zur bonstrssima privata, geht zurück auf Napoleon I.
und das Jähr 1807. Damals wurde das Ossrsto sull'àrministrasmns gsnsrals di

pubblioa bsiisLosotu erlassen (Monza).
Das geltende Gesetz ist die Verbesserung des Gesetzes vom 3. August 1862 sul-

I'L.mmîstrat!ons dslls opsrs pis (Turin), in dem die Oongregations di sarità ebenfalls
bereits eine Hauptrolle spielse, da von ihr nbhingen die Ospitii sd Orlanotroli, ferner die

lZlsmosins s Kussidn, inklusive die Monti di pista (Leihhäuser). Dieses Gesetz befriedigte

je länger je weniger, und von 1379 bis 1890 wurde dessen Reform studiert und

vorbereitet. In der Senatssitzuug vom 29. April 1890 motivierte Crispi seine neue Vorlage,

die in Italien als Rsggs Orispi bekannt ist, folgendermaßen: saopo dslla pressnts
lsggs s uno solo: strappars dalls muni di amwinistratori inkedoli, toglisrs al!a supi-
digia dsi dilapidatori (Vergeuder) i! patrimonio dsi povsri (Armengut). ltloi vogliamo
obv i dus milliardi, obs attualmsnts in gran parts sono soiupati (vergeudet) in opsrs
eontrario alla sarità ed a soopi non abbastarma oonkormi alla bonsLosnta, alla bsns-
koonta siano rsstituiti.

Hierzu die Anmerkung, daß ganze 44 Millionen jährlich in der „Verwaltung"
aufgingen. (L.nt. ds Marobi: Im Oongrsgations di sarità di Viesnta, 1905.)

Diese paar Streiflichter aus der historischen und der parlamentarischen Geschichte der

Osx Orispi dürften unsern Lesern nicht unwillkommen sein. Das Armenwesen Italiens
wird dadurch doch gekennzeichnet. Zur Charakteristik ist aber noch manches hinzuzufügen.



In Italien kursiert ein gutes geflügeltes Wort, das lautet: „ll-'Italia s katta, laoiamo
güi Italiuni". Analog kann und muß man sagen: Das Armengesetz besteht, schaffen wir
nun die Armenpfleger. Nicht an den materiellen Mitteln, an den Geldmitteln fehlt es,
aber an der Verwaltung, an den Verwaltern. Pyramidale Summen stehen- für Wohltätigkeit

zur Verfügung, aber trotzdem das Elend, trotzdem der Vettel. Auch heute noch gehen

enorme Betreffnisse von der Rente der Armengükcr in den Verwaltuugsspesen auf. Dies
wurde mir von absolut glaubwürdiger und kompetenter Seite versichert. Weiter wird von
den Kennern der Zustände erklärt, daß ein grausamer Favoritismus auch im Armenwesen

herrscht. Wort, Begriff und Sache sind echt italienisch. Wenn der Oommsnàators so

nnd so den Pctentcn X bei der OonArsAamona empfiehlt, so bekommt er sicher etwas. Hart
daneben kann aber der Petent 7 rettungslos zugrunde gehen, bis die italienische Bureaukratie

zu ihm kommt, weil er nicht empfohlen ist.
Aller öffentlichen, beamtenmäßigen Armenpflege haftet ja „etwas" Bureaukratie

an, sie ist zu wenig unbefangen und frei, auch zu wenig mobil. Die OonArsAamong cli

ourita. ist aber, wie wir gesehen haben, eigentlich gar nichts anderes, als der Inbegriff der

durch ein Gesetz organisierten, lokalen Privatwohltätigkeit. Insofern würde ich auch von
ihr eine sehr große, eine fast vollkommene Freiheit, Schmicgsamkeit erwarten. Das ist

aber nach nicht der Fall.
Insofern würde ich auch von der italienischen OonArsAumons 6i oarità — da sie

mehr Ähnlichkeit mit unserer freiwilligen Armenpflege zeigt, als mit unserer gesetzlichen —
verlangen, daß sie wirkliche Aktionen der Armenpflege vollzieht. Dies wenigstens in den

großen Städten, wo es absolut nicht an den Mitteln fehlt. Aber auch da finden wir
keine Spur von solchen mutigen und großen Handlungen, die einer Sanierung, einer

wirklichen Behandlung und Durchführung gleichsehen. Nicht mit Unrecht wurde dem

Berichterstatter gesagt: Wenn Sie etwas lerne» wollen, müssen Sie nicht zu uns kommen.

Tatsächlich haben wir Schweizer in Italien im Armenwesen nichts zu lernen. Höchstens,
wie man's nicht machen soll!

In Italien ist man eben bei den „Lsnakoöima" stehen geblieben und nicht zur
Armenpflege durchggedrungen.

Das Charakteristische des italienischen Armenwesens ist die Alm o sen wirtschaft. Und

dies, trotzdeiw die Klerisei für die Regel aus der OonArsAumons ài oarità ausgeschlossen

ist, wie übrigens z. B. auch in dem berühmten Elberfelder System, Beiläufig sei hierzu
angemerkt, daß sich die Kirche mit dein erwähnten „Ausschluß" noch nicht abgefunden hat
und überhaupt im- laiischeu, d. h. politischen Armenwesen Italiens die Frucht der „falschen
Reform Luthers" haßt. (Fortsetzung folgt.)

Basel. Generalversammlung der Allgemeinen Armenpflege. Sie
war leider nicht so zahlreich besucht wie früher. Sie fand Mittwoch den 6. Mai, abends

6 Uhr in der Geltenzunft statt und wurde von Herrn vr. Siegfried, Präsident der leitenden

Kommission, begrüßt. Zum ersten Male hatten wir eine Dame als Mitarbeiterin unter

uns, hoffentlich find's bald deren mehrere.

Herr Pfarrer Benz stellte in der Diskussion die drei Fragen, ob nicht zum alten

Modus der Holzliefcrung auch durch private Holzhäudler zurückzukehren sei, soweit solche

die Armen redlich bedient haben nnd vom Entzug dieser Einnahme hart betroffen werden;

warum wohl Baden seine Beiträge gekürzt habe und welche Wege könnten eingeschlagen

werden, um die Beiträge freiwilliger Wohltäter an die zentrale Armenpflege auf ihre
frühere Höhe zu heben.

Herr Sekretär Keller beantwortet die gestellten Fragen und bemerkt zur ersten, daß
die Holzlieferung letzten Winter nicht so ganz tadellos funktioniert habe, weil manche

Armcnpfleger ihrer Pflicht nicht nachkamen gegenüber dem Sekretariat oder den

Pflegebefohlenen. Die Angelegenheit gab der leitenden Kommission schon viel zu „köpfen" und
wird weiter geprüft werden. Alle Wünsche aber können nicht gestillt werden.


	Das Armenwesen in Oberitalien [Fortsetzung]

